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Richtl inie des Bezirks Mittelfranken zur Beförderung von Menschen mit
Behinderung -  Fahrdienst

Der Bezirk Mittelfranken gewährt Menschen mit Behinderung, die den Fahrdienst in Anspruch
nehmen, nach folgenden Grundsätzen Eingliederungshil fe:

1. Art der Hil fe
Leistungen zur Beförderung mit dem Fahrdienst für Menschen mit Behinderung sind eine
Eingliederungshil fe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach g 54 Abs. 1 Satz 1 SGB
Xll (Sozialgesetzbuch Xll) i .  V. m. SS 55 Abs. 2 Nr. 7, 58 SGB lX (Sozialgesetzbuch lX).

Zielsetzung dieser Hil fe ist es, Menschen mit Behinderung, die in Folge ihrer Behinderung den
öffentl ichen Nahverkehr nicht oder nur unzureichend benutzen können. die Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaftzu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Hierunter fal len insbesondere die Begegnung und der Umgang mit nicht behinderten Menschen
und der Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Gesell igkeit,  der Unterhaltung
oder kulturel len Zwecken dienen.

Hierunter fallen nicht die Fahrten zu ärztlichen oder sonstigen therapeutischen Maßnahmen
und Zwecken, zu Schulen, Ausbildungsstätten, zum Arbeitsplatz, teilstationären Einrichtungen
und Ahnl ichem.

2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind gemäß den Vorschrif ten des SGB lX (Sozialgesetzbuch lX) Teil  2 in
Verbi nd un g m it der Schwerbehi ndertenausweisverord n u ng (SchwbAwV)

2.1 Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung öffentl iche
Verkehrsmittel nicht oder nur unzureichend nutzen können bzw. für die keine
öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.
Dies sind insbesondere
a) Menschen mit außergewöhnlicherGehbehinderung,

denen das Merkzeichen ,,aG" im Schwerbehindertenausweis erteilt wurde sowie
Schwerbehinderte, die die Kriterien des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
bezüglich einer Gleichstel lung mit diesem Personenkreis bei der Ertei lung von
Parkausweisen erfüllen (,,Bayern-aG").

b) Menschen mit geist iger Behinderung /seelischer Behinderung
Es ist der Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit den eingetragenen
Merkzeichen alternativ ,G", uH" oder,,B" erforderl ich.
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c) bl inde Menschen / Menschen mit Sinnesbehinderung
Es ist der Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit den eingetragenen
Merkzeichen alternativ,,Bl ' , , ,H" oder,,G" erforderl ich.

2.2 Die Teilnahme am Fahrdienst ist nur möglich, wenn im Haushalt des Menschen mit
Behinderung ein geeignetes Fahrzeug für die beabsichtigten Fahrten ganz oder tei lweise
oder im erforderlichen Umfang nicht zur Verfügung steht.

2.3 Zusätzl iche Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung ist, dass der Mensch mit
Behinderung seinen Wohnsitz bzw. im Fall eines Bewohners einer Einrichtung seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich des Bezirks Mittelfranken hat.

2 .4 Einkommens-undVermögensprüfung
Eine Teilnahmeberechtigung ist gegeben, wenn das nach den Vorschrif ten des SGB Xll
(Sozialgesetzbuch Xll) anzurechnende Einkommen und Vermögen folgende Freigrenzen
nicht überschreitet:

2.4.1 Außerhalb von stationären Einrichtungen
Übersteigt das anrechenbare Einkommen das 2,S-fache des Betrages nach $ 85 Abs.
1 Nr. 1 und 3 SGB Xll,  ist eine Berechtigung nicht gegeben.

Übersteigt das anrechenbare Vermögen das 7-fache des Betrages nach g 90 Abs. 2
Nr. 9 SGB Xll i .V.m. $ 1 Abs. 1 Nr. 1 b) der Verordnung zur Durchführung das g 90
Abs. 2 Nr. 9, ist eine Berechtigung nicht gegeben.

2.4.2 Bei Selbstzahlern in Einrichtungen zur tei l- oder vol lstationären Betreuung
a) lst bei einem Ehepaar nur ein Ehepartner untergebracht, darf das gemeinsame

anrechenbare Einkommen abzüglich der Heimkosten (gesamte Heimkosten
abzüglich der Leistungen der Pflegeversicherung) die für einen Alleinstehenden
maßgebliche Einkommensgrenze nach 2.4.1 nicht übersteigen.

b) lst ein Alleinstehender bzw. sind bei einem Ehepaar beide Ehepartner
untergebracht, darf das anrechenbare Einkommen abzüglich der Heimkosten
(gesamte Heimkosten abzüglich der Leistungen der Pflegeversicherung) 50 % der
maßgeblichen Einkommensgrenze nach 2.4.1 nicht übersteigen.

Übersteigt das anrechenbare Vermögen das 7-fache des Betrages nach $ 90 Abs. 2
Nr. 9 SGB Xll i .V.m. $ 1 Abs. 1 Nr. 1 b) der Verordnung zur Durchführung das g 90
Abs. 2 Nr. 9, ist eine Berechtigung nicht gegeben.

Bewohner von tei l- oder vol lstationären Einrichtungen, deren Kosten im Rahmen der
Sozialhi l fe getragen werden, sind berechtigt, am Behindertenfahrdienst tei lzunehmen.

2.4.3 Eine Heranziehung Unterhaltspfl ichtiger erfolgt nicht.

3. Art und Umfang der Leistung
Der/die Teilnahmeberechtigte hat die Möglichkeit,  zwischen zwei Alternativen zu wählen:

3.1 Alternative Einzelfahrten
3.1 .1 Der Bezirk Mittelfranken übernimmt ohne Nachweis des Bedarfs im Einzelfal l  die Kosten

der Benutzung eines Fahrdienstes bis zu maximal 120 Einzelfahrten im
Bewil l ig ungszeitraum.

Ausnahmsweise können auf Antrag, in dem ein zusätzl icher Bedarf begründet wird,
weitere Einzelfahrten bewilligt werden.



3.1.2 Bewi l l igungszei t raum im Sinn der  Nummer 3.1.1 is t  der  01.07.  des laufenden Jahres b is
30.06. des Folgejahres.

Beginnt die Berechtigung zur Teilnahme am Fahrdienst im Laufe des
Bewil l igungszeitraums, so beträgt der Anspruch auf Einzelfahrten nach Nummer 3.1.1
jeweils 1112 des Jahreskontingents für den Antragsmonat und die folgenden Monate des
Bewill ig ung szeitraums.

3.1 .3 Als Einzelfahrt gi l t  eine Fahrtstrecke bis maximal 50 Kilometer. Ausschlaggebend sind
die Nutzkilometer (mit dem Teilnahmeberechtigten gefahrene Kilometer). Für eine
längere Fahrtstrecke kön nen mehrere Ei nzelfahrten zusam meng elegt werden.

Die Einzelfahrt darf bis zu 30 Minuten unterbrochen werden.

3.1.4 Fahrgemeinschaften (Sammelfahrten) können für Fahrten mit einem gemeinsamen Ziel
und für die jeweil ige Rückfahrt gebildet werden.

3.2 Alternative Kilometer-Pauschale
3.2.1 Der Bezirk Mittelfranken übernimmt ohne Nachweis des Bedarfs im Einzelfal l  die Kosten

der Benutzung eines Fahrdienstes im Bewil l igungszeitraum bis zu maximal
. 1.500 Kilometer bei Teilnahmeberechtigten aus einer kreisfreien Stadt
. 2.400 Kilometer bei Teilnahmeberechtigten aus einem Landkreis.

Ausnahmsweise können auf Antrag, in dem ein zusätzlicher Bedarf begründet wird,
weitere Kilometer bewilligt werden.

3.2.2 Bewil l igungszeitraum im Sinn der Nummer 3.2.1 ist der 01.07 . des laufenden Jahres bis
30.06. des Folgejahres.

Beginnt die Berechtigung zur Teilnahme am Fahrdienst im Laufe des
Bewil l igungszeitraums, so beträgt der Anspruch auf die Kilometer-Pauschale nach
Nummer 3.2.1 jeweils 1112 des Jahreskontingents für den Antragsmonat und die
folgenden Monate des laufenden Bewil l igungszeitraums.

3.2.3 Ausschlaggebend sind die Nutzki lometer (mit dem Teilnahmeberechtigten gefahrene
Kilometer).

Kurze Fahrtunterbrechungen sind mög lich.

3.2.4 Fahrgemeinschaften (Sammelfahrten) können für Fahrten mit einem gemeinsamen Ziel
und für die jeweil ige Rückfahrt gebildet werden.

3.3 Gemeinsame Regelungen für beide Alternativen nach 3.1 und 3.2
3.3.1 Eine notwendige Begleitperson wird kostenlos mitbefördert.

3.3.2 Neben den Fahrten für al lgemeine Belange nach den Nummern 3.1.1 und 3.2.1 können
zusätzl iche weitere Fahrten im Zusammenhang mit für Menschen mit Behinderung
besonders geeigneten Kursangeboten zu Bildung und Begegnung (2.B. des
Bildungszentrums Nürnberg, von Volkshochschulen, von Diensten der Offenen
Behindertenarbeit und von vergleichbaren Anbietern) in angemessenem Umfang
beantragt werden.

3,3.3 Ein Wechsel der Alternativen ist zum Beginn eines neuen Bewil l igungszeitraums
mögl ich.


